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§ 45a NO BO 2014 MaRnahmen
bezuglich Hausinstallationen fur die
Verwendung von Wasser fur den

menschlichen Gebrauch

NO BO 2014 - NO Bauordnung 2014

@ Berucksichtigter Stand der Gesetzgebung: 24.01.2026

1. (1)Ergibt die allgemeine Analyse nach § 13h Abs. 1 des NO Bauprodukte- und Marktiiberwachungsgesetzes 2013,
LGBI. 8204, dass spezifische Risiken fiir die Wasserqualitat und die menschliche Gesundheit ermittelt wurden, hat
die Baubehdérde in Bezug auf prioritére Ortlichkeiten eine Uberwachung der Einhaltung der im Anhang | Teil D der
Richtlinie (EU) 2020/2184 (§ 69 Abs. 1 Z 12) angefiihrten Parameter durchzufiihren.Der Uberwachung ist ein
Programm zugrunde zu legen, das jedenfalls die regelmaRige Entnahme und Analyse einzelner Wasserproben
umfasst. Die Probenentnahme muss so erfolgen, dass die Proben fur die Qualitat des Wassers in Bezug auf die
genannten Parameter im Lauf des gesamten Jahres repradsentativ sind. Die Probeentnahmestellen mussen, soweit
far die genannten Parameter von Belang, die Anforderungen von Anhang Il Teil D der Richtlinie (EU) 2020/2184
erflllen. Die Analyse der genannten Parameter hat entsprechend Art. 13 Abs. 4 in Verbindung mit den
Spezifikationen nach Anhang Ill der Richtlinie (EU) 2020/2184 zu erfolgen.

2. (2)Erlangt die Baubehorde auf der Grundlage der allgemeinen Analyse nach Abs. 1 davon Kenntnis, dass aufgrund
der Hausinstallationen oder der dafiir verwendeten Bauprodukte, Materialien und Werkstoffe ein Risiko fur die
menschliche Gesundheit besteht, oder zeigt die nach Abs. 1 durchgefiihrte Uberwachung, dass die
Parameterwerte gemal Anhang | Teil D der Richtlinie (EU) 2020/2184 nicht eingehalten werden und dies auf ein
Baugebrechen zurlickzufihren ist, hat sie dem Eigentimer unter Gewdhrung einer ausreichenden Frist geeignete
MaRnahmen im Sinn der 8§ 34 ff aufzutragen, um das Risiko der Nichteinhaltung der Parameterwerte zu
beseitigen oder zu verringern, wobei die MaRnahmen in Bezug auf Legionella auf prioritire Ortlichkeiten zu
beschréanken sind. Insbesondere kann auch die Vornahme von Messungen zur Uberwachung der Einhaltung der
genannten Parameter und deren Vorlage an die Baubehdrde vorgeschrieben werden.Im Hinblick auf Legionella
sind erforderlichenfalls Malinahmen anzuordnen, die die Verhinderung und Bewaltigung moglicher
Krankheitsausbriche gewahrleisten, wenn die bakterielle Belastung des Trinkwassers von den Hausinstallationen
oder den dafur verwendeten Produkten, Materialien und Baustoffen oder der Art ihrer Verbauung ausgeht.

3. (3)Besteht ausgehend von Hausinstallationen, die aus Blei gefertigte Bestandteile enthalten, ein Risiko fur die
Gesundheit, insbesondere weil der Parameterwert fur Blei laut Anhang | Teil D der Richtlinie (EU) 2020/2184 nicht
eingehalten wird, hat die Baubehdérde den Austausch dieser Bestandteile insoweit vorzuschreiben, als dies
technisch und wirtschaftlich machbar ist.


file:///
https://www.jusline.at/gesetz/noe__bo_2014/paragraf/69
https://www.jusline.at/gesetz/noe__bo_2014/paragraf/34

In Kraft seit 06.01.2026 bis 31.12.9999

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at


file:///

	§ 45a NÖ BO 2014 Maßnahmen bezüglich Hausinstallationen für die Verwendung von Wasser für den menschlichen Gebrauch
	NÖ BO 2014 - NÖ Bauordnung 2014


